
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Beschluss der Frühzeitigen Beteiligung  

Vorentwurf Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  

„SO Tierklinik und Therapiezentrum Ostrach“  

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ostrach hat am 04.04.2022 in öffentlicher Sitzung den 
Vorentwurf des Bebauungsplanes „SO Tierklinik und Therapiezentrum Ostrach“ und den 
Vorentwurf der zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften gebilligt und 
beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB durchzuführen. 
 

Ziele und Zwecke der Planung 
In der Gemeinde Ostrach soll die Errichtung einer Tierklinik und eines Therapiezentrums die 
Voraussetzung zur Sicherstellung der tierärztlichen Versorgung im ländlichen Raum schaffen. 
Durch die Tierklinik soll eine zukunftsweisende Praxisform für Tierärzte in Form eines 
Pilotprojekts ermöglicht werden. Dadurch wird die tierärztliche Versorgung im ländlichen Raum 
gestärkt. Verwaltung und Organisation sollen zentral organisiert und somit Kapazitäten gebündelt 
werden. Ein Ziel des Projekts ist des Weiteren, das Wohlergehen und die Gesundheit von Nutz- 
und Haustieren zu fördern und eine artgerechte Haltung zu garantieren. Das Einzugsgebiet des 
Projekts erstreckt sich auf Ostrach, Bodensee sowie Oberschwaben.  
Geplant ist, dass 12 Tierärzte und 4-6 tierärztliche Fachangestellte am Standort tätig werden. Die 
Tätigkeiten des Betriebs sollen sowohl die Großtier- als auch die Kleintierbehandlung umfassen. 
Außerdem sind ergänzende Angebote vorgesehen, die beispielsweise Schulungs- und 
Weiterbildungsprogramme und Kooperationen in den Bereichen Forschung und Entwicklung. 
Durch überregionales Marketing soll der Standort auch über das Gemeindegebiet hinaus 
Bedeutung gewinnen. 
 

Lage des Plangebiets 
Das Plangebiet liegt am östlichen Rand des Hauptorts Ostrach unweit des Wohngebiets „Alter 
Spitz“ und schließt unmittelbar an das bestehende interkommunale Gewerbegebiet Königsegg 
an. Die Fläche des Geltungsbereichs beträgt ca. 1,42 ha. Südlich des Plangebiets verläuft die 
Altshauser Straße, die Anfang 2022 von einer Landstraße zur Gemeindestraße umgewidmet 
werden soll. Östlich des Plangebiets befindet sich das interkommunale Gewerbegebiet 
Königsegg. Nördlich und westlich des Plangebiets befinden sich landwirtschaftliche Flächen. Das 
Plangebiet selbst wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. 

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 04.04.2022. Der Planbereich ist im folgenden 
Kartenausschnitt dargestellt:  



 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften wird mit Begründung 
und dem Vorentwurf des Umweltberichts vom  

19.04.2022 bis einschließlich 23.05.2022 (Auslegungsfrist) 

beim Bauamt im Rathaus der Gemeinde Ostrach, Hauptstraße 19, 88356 Ostrach, während der 
üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt. Ergänzend können weitere Termine vereinbart 
werden.  

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde unter 
https://www.ostrach.de/buergerservice/bekanntmachungen-planen-bauen/ eingesehen werden.  

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Verwaltung der Gemeinde 
Ostrach, Hauptstraße 19, 88356 Ostrach, abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung 
der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.  

 
Ostrach, den 07.04.2022 
 
Christoph Schulz 
Bürgermeister 


